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Beschlussvorlage

Federführend:
Ordnungsamt

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:
FBL:

2022/GIE/036
öffentlich
06.09.2022
Herr D. Giese
Herr T. Feldmann

Aufhebung des Beschlusses 2019/GIE/058 und Beschluss über jährliche Mittel 
zur Kameradschaftspflege

Behandlung Termin Beratungsfolge
Öffentlich 15.09.2022 Gemeindevertretung Gielow

Beschlussvorschlag:
1. Der Beschluss der Gemeindevertretung mit der Vorlagen-Nr: 2019/GIE/058 vom 

21.11.2019 wird aufgehoben.
2. Die Gemeindevertretung beschließt einen jährlichen Betrag in Höhe von 1.000,00 € 

zur allgemeinen Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr Gielow im Produkt 
1.2.6.05 (Feuerwehr) einzustellen.

Sach- und Rechtslage:
Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr haben sich gegen ein „Stiefelgeld“ und 
der damit verbundenen Auszahlung an Einzelne ausgesprochen. Durch die 
Auszahlung des „Stiefelgeld“ werden nur Kameraden honoriert die an Einsätzen 
teilnehmen, nicht jedoch die Kameraden die sich außerhalb des Einsatz- und 
Übungsdienstes engagieren. Dieses würde zu Neid und Missgunst führen und die 
Kameradschaft erheblich stören.
Mit den Mitteln zur Kameradschaftspflege kann das Miteinander und der 
Zusammenhalt innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr gefestigt werden.
Ansprüche an die Gemeinde (hinsichtlich Gelder für Reinigung der Privat Kleidung, 
Benzinkosten für die Fahrt zu Einsätzen usw.) sind damit abgegolten.

Finanzielle Auswirkungen:

Sachkonto:    Betrag
       €

Erg.-HH Fin.-HH
(investiv)

einmalig laufend Bemerkungen

Ausgaben:
1.2.6.05.563900 1.000,00 € X x

 ,00 €

Anlagen:
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Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Zentrale Dienste und Finanzen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:
FBL:

2019/GIE/058
nichtöffentlich
12.11.2019
CDU-Fraktion

Antrag der CDU Fraktion auf Erstattung von Stiefelgeld für die Kameradinnen 
und Kameraden der FFW

Behandlung Termin Beratungsfolge
Nichtöffentlich 21.11.2019 Gemeindevertretung Gielow

Beschlussvorschlag:
Die CDU-Fraktion beantragt, dass die Gemeindevertretung Gielow den Kameradinnen und 
Kameraden ab dem 01.01.2020 eine einsatz- und ausbildungsbezogene Aufwandsent-
schädigung in Höhe von 7,00 € je Einsatz- und Ausbildungseinheit (Stiefelgeld) gewährt.

Sach- und Rechtslage:
Begründung:
Die ehrenamtlichen Feuerwehrkameraden riskieren ihr Leben für andere, fahren bei 
Alarmierung auf eigene Kosten zum Gerätehaus, opfern viel Zeit für Aus- und Weiterbildung, 
sind trotz Arbeit und Familie stets bereit, sich im Falle der Fälle für andere einzusetzen, 
müssen private Kleidung reinigen bzw. ersetzen und nicht zuletzt, ständig den Pieper laden.

Diese Regelung bedeutet für die Gemeinde/Verwaltung als auch für die Kameraden weniger 
Verwaltungsaufwand. Die Kameraden könnten nach jedem Einsatz jeden Liter Kraftstopp, 
jeden Krümel Waschmittel und jede Kilowattstunde an Stromverbrauch in Rechnung stellen.

Rechtslage:
Gemäß § 26 Abs. 1 des Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes M-V kann jeder, der bei 
Bränden oder öffentlichen Notständen freiwillig Hilfe leistet, von der Gemeinde, in deren 
Gebiet er hilft, seinen entstandenen Schaden ersetzt verlangen.

Finanzielle Auswirkungen:
Keine Angabe

Anlagen:
Antrag CDU-Fraktion
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L e b e n s l a u f
(Beratungsverlauf der Vorlage 2019/GIE/058 mit Realisierungsvermerk)

Beschlüsse:

21.11.2019
V/GIE/066 Sitzung der Gemeindevertretung Gielow
Herr Friedrichs erläutert die Beschlussvorlage der CDU-Fraktion. Aus Sicht der Fraktion 
besteht bereits jetzt eine gesetzliche Verpflichtung der Gemeinde zur Erstattung von 
einsatzbedingten Aufwendungen. Mit dem „Stiefelgeld“ sollen die Aufwendungen pauschal 
abgedeckt werden.

Durch Herrn Feldmann werden die finanziellen Auswirkungen untergliedert nach Einsätzen 
und Diensten, die die Gemeinde dann jährlich zusätzlich zu tragen hat, aufgezeigt.

Nach kontroverser Diskussion insbesondere in Bezug auf die Abgrenzung des Begriffs der 
Ausbildung wird durch die CDU-Fraktion der Beschluss wie folgt abgeändert und zur 
Abstimmung gestellt:

Beschluss:
Die Gemeindevertretung Gielow beschließt, den aktiv eingesetzten Kameradinnen und 
Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Gielow ab dem 01.01.2020 eine einsatzbezogene 
Aufwandsentschädigung in Höhe von 7,00 € je Einsatz zu zahlen. Die Auszahlung erfolgt 
frühestens mit dem beständskräftigen Haushalt für das Jahr 2020

Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 11
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0
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